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Verbrechen der Geiſtlichen . 59

obengeordnete Ruͤckſicht darauf nehmen zu koͤn⸗

nen , ſodann daß , wo ſie Spuren von einem

ordnungswidrigen und anſtoͤßigen Wandel , oder

von Uneinigkeiten zwiſchen Seelſorgern und Ge⸗

meinden erhaͤlt , oder Gemeinden einzelne Be —

ſchwerden desfalls erheben , ſie ſich mit Beobach⸗

tung der erforderlichen Vorſicht , woruͤber Wir

unten noch ein Mehreres bemerken werden , dar⸗

uͤber in Gewißheit ſetze , um entweder falſchen

oder doch voreiligen nur auf unerweisliche Ver⸗

dachtsanläſſe hinauslaufenden Geruͤchten in Zeiten

ſteuern , oder den gegruͤndeten Beſchwerden durch

guͤtliche Vermittlung oder noͤthigenfalls durch

die eine ſichere Huͤlfe gewaͤhrenden Einleitungen

an der geiſtlichen Regierungsſtelle abhelfen zu

koͤnnen . Sollte jedoch
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je der unvermuthete Fall eintreten , daß ein

verpfruͤndeter oder unverpfruͤndeter Geiſtlicher

ein ſo ſchweres Verbrechen ſich zu Schulden kom⸗

men ließe , daß es nach denen in Unſerm achten

Organiſationsedict beſtimmten Grundſaͤtzen nicht
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nur fuͤr peinlich, „ ſondern auch fuͤr ſo ſchwer von f

Unſeren Hofgerichten erachtet wuͤrde , daß er deß⸗

halb der Flucht verdaͤchtig , und ſeine Ergreifung gl

nöthig erachtet wuͤrde; ſo hat die Kirchencommiſ⸗ ſict

ſion zu erwarten , daß er ihr zu einer ſeiner Stan⸗ dern

deswuͤrde angemeſſenen Art der Verwahrung von llth

Unſeren Hofgerichten werde uͤbergeben werden , Dol

welche ſie alsdann communicativ mit den geiſtli⸗ lic

chen Gerichten in ſo langezu beſorgen und zu ver⸗ rtl

fuͤgen hat , bis auf die von ihr in ordnungsmaͤßiger her

Weiſe bey der Behoͤrde einzuleitenden biſchoͤfflichen gel

Unterſuchung das Erkenntniß von daher erfolgt iſt ,

ob er deſſen in ſo hohem Grade verdaͤchtig oder gar 0

uͤberwieſen ſey , daß er zu degradiren und der welt⸗

lichen Gerichtsbarkeit zu uͤbergeben ſey . Wann

dieſes erfolgt , und , wie ſie zu verlangen hat ,

ihr mit den Unterſuchungs - Protokollen vorgelegt , 010

und er daring zur Degradation verurtheilt wird ; f
ſo hat ſie zu ſorgen , daß ſolche von der Behoͤrde t
ordentlich bewirkt , und er dann Unſeren Hofge — ie

richten in die peinlichen Gefaͤngniſſe abgeliefert wer⸗ 1

de ; wird er ſchlechthin klagfrey dadurch erklaͤrt, ſh

die Kirchencommiſſion findet auch dabey nichts zu 0
erinnern , ſo hat ſie ihn alsdann auf freyen Fuß
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Pfründverlaſſung . 87

zu ſtellen ; faͤnde ſie aber bey der Geſetzmaͤßigkeit
der Losſprechung etwas zu erinnern , oder der An⸗

geklagte waͤre zwar von der Degradatian , aber

nicht vom Vergehen entbunden , und daher zu an⸗

dern correctionellen Strafen vom Ordinariat ver⸗

urtheilt , ſo kann die Lediglaßung deſſelben und die

Vollziehung des biſchoͤflichen Erkenntniſſes eher

nicht geſchehen , bis ſie Uns den Fall mit ihrem

raͤthlichen Bedenken vorgelegt , und Unſer Landes⸗

herrliches Placitum erwirkt hat . Wenn uͤbri⸗

gens

§. 37 .

( Eigenmaͤchtige Reſignation der

Pfrund - ⸗Innhaber . )
ein verpfruͤndeter Geiſtlicher Unſerer Lande ſeine

Pfruͤnde aufſagen will , er ſey nun von Uns oder
andern Kirchenlehenherren damit beliehen worden ,
ſo iſt er vor allen Dingen ſchuldig , durch Anzeige
dieſes Vorhabens bey der Kirchen⸗Kommiſſion
Uns in den Stand zu ſetzen , Unſer geiſtliches und

weltliches Landes⸗Intereſſe dabey gehöͤrig wahr⸗

nehmen zu koͤnnen ; wuͤrde er dieſes unterlaßen ,
und ohne dieſes allenfalls vom Biſchoffe die Ent⸗

laßung ausgewirkt haben , ſo iſt er aller aus ſeinem
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